
Welche Pflichten und Rechte verbergen sich hin-

ter der unüberschaubaren Flut an Gesetzen und 

Verordnungen. Wie können die Unternehmer und 

die Verantwortungsträger effektiv und gezielt die 

unerlässliche Rechtskonformität gewährleisten.  

Solange kein Unfall passiert, kräht kein Hahn   

danach. Aber was, wenn sich ein Mitarbeiter 

(schwer) verletzt oder eine Havarie Umweltschä-

den anrichtet? 

Steht der Unfall oder Havarie in ursächlichem Zu-

sammenhang mit der Unterlassung von Rechts-

pflichten (z.B. Gefährdungsbeurteilung, Prüfpflich-

ten von Arbeitsmitteln, Unterweisung der Mitarbei-

ter….), können die Folgen für den Unternehmer 

und den Verantwortungsträgern gefährliche Aus-

maße annehmen.  Lassen Sie es nicht soweit 

kommen, denn „Vorsorge ist besser als  reparie-

rende Nachsorge“. 

Sic her  i s t  s i che r  

G e f ä h r d u n g s b e u r t e i l u n g  

Die Dienstleister in Ihrer Region: 
 

QUMsult GbR             Tel. +49.761.2 92 86-14 
Eisenbahnstraße 41        Fax +49.761.2 92 86-77 
                      Mail: Sauer@qumsult.de 
D-79098 Freiburg          Web: www.qumsult.de 
 

Ihr Ansprechpartner bei der Fa. QUMsult: 
Dr. Josef Sauer 

 
QUM Consulting           Tel. +49.7728.91 91 69        
Fausto Dalfovo            Fax +49.7728.91 91 68   
Ifflingerstraße 26           Mobil +49.173.328 33 44 
                      Mail: Dalfovo@asqum.de  
D-78078 Niedereschach     Web: www.asqum.de     
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Wir zeigen Ihnen den richtigen Weg 

  

￭ Arbeitssicherheit 

￭ Umweltschutz 

Kleine und mittlere Unternehmen 

erhalten Zuschüsse in Höhe von    

50 % für Beratungen und 

Dienstleistungen von Fachexperten 



Haben Sie bereits: 

￭ die dokumentierte Gefährdungsbeurteilung 

￭ das Gefahrstoffverzeichnis 

￭ die Unterweisung der Mitarbeiter 

￭ das Explosionsschutzdokument 

￭ die Auflistung der prüfpflichtigen Arbeitsmittel 

￭ die Betriebsanweisungen erstellt / ausgehängt 

￭ die VAwS-Auswertung 

￭ die Übertragung der Arbeitsschutzpflichten, …… 

Wenn nicht, können wir das 

für Sie tun. Die Kosten unse-

rer Dienstleistungen werden 

mit 50% bezuschusst.  

Wenn Sie es wünschen, stellen 

wir die Fachkraft für Arbeits-

sicherheit und / oder den Um-

weltschutzbeauftragten. 

Wir helfen Ihnen auch bei der 

Antragstellung. 

Wer  w i rd  ge f ö rde r t  

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft ab einem Jahr 

nach Gründung mit Sitz und Geschäftsbetrieb oder eine 

Zweigniederlassung in Deutschland. 

Diese dürfen im letzten Geschäftsjahr vor Beginn der 

Beratung bzw. Dienstleistung nicht mehr als 250 Mitar-

beiter beschäftigt und einen Jahresumsatz von nicht 

mehr als 50 Mio. oder eine Jahresbilanz von nicht mehr 

als 43 Mio. Euro erzielt haben. 

 

Z ie l  de r  Fö rderung  

Unternehmen durch einen Zuschuss zu den Kosten der 

Beratung und Dienstleistung einen Anreiz zu geben, ex-

ternes Know-how in Anspruch zu nehmen. 

W ie  hoch  is t  de r  Zuschuss  

Unternehmen können Zuschüsse in Höhe von 50% der 

Beratungs– bzw. Dienstleistungskosten erhalten. Die 

Zuschüsse werden bis zur Geltungsdauer der Richtlinie 

31.12.2011 gewährt. Die Anzahl der Beratungen / 

Dienstleistungen ist uneingeschränkt förderungsfähig, 

solange Mittel vorhanden sind. 

 

Richtlinien über die Förderung von Unternehmensberatungen 
für kleine und mittlere Unternehmen sowie Freie Berufe 
vom 27. Juni 2008 (BAnz. 99 S. 2404)  

- A r b e i t s s i c h e r h e i t  
- U m w e l t s c h u t z  

Wir organisieren, Sie profitieren. 

Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze: 

Sie ist nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes für alle 

Arbeitgeber vorgeschrieben. Für Betriebe mit mehr     

als 10 Mitarbeitern in dokumentierter Form.  

Unsere Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Umwelt-

schutz erledigen das für Sie zuverlässig, professionell, 

rechtskonform und wirtschaftlich: 

￭ Schutzziele festlegen 

￭ Gefährdungen an den verschiedenen Arbeitsplätzen 

identifizieren 

￭  Dokumentation inkl. Verbesserungsmaßnahmen 

erstellen 

￭  Weitere Empfehlungen für die Rechtssicherheit. 

Kosten für die Gefährdungsbeurteilung 

Betriebsgröße Kosten  Kosten für Sie 

Bis 30 Mitarbeiter 640 € 320 € 

Bis 50 Mitarbeiter 800 € 400 € 

Bis 100 Mitarbeiter 1000 € 500 € 

Bis 250 Mitarbeiter 1600 € 800 € 

Langjährig erfahrene Experten führen die Gefährdungs-

beurteilung durch. Es handelt sich um eine Kooperation 

der beiden Beratungsunternehmen: 

 
 

 
 QUMQUM  c o n s u l t i n g  

Q U A L I T Ä T S M A N A G E M E N T  –  U M W E L T M A N A G E M E N T  -  A R B E I T S S I C H E R H E I T  

Wenden Sie sich an den Ansprechpartner aus Ihrer Region 


